
Änderungen vorbehalten

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurde  
eingeführt, dass Pflegeheime für Personen, die einen  
erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf auf-
weisen, zur Betreuung und Aktivierung zusätzliche 
Betreuungskräfte einstellen können.
Als Betreuungskraft erwerben Sie fachliche  

 Das  
 Berufsbild 

• Biografisches Arbeiten
• Besonderheiten in der Arbeit mit demenziell 

erkrankten Menschen
• Grundlagen der Pflege und Pflegedokumentation
• Kommunikation
• Erste Hilfe
• Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeit- 

gestaltung 
• Hauswirtschaft und Ernährung

Praktikum

• In einer selbst gewählten Einrichtung

 Kursinhalt 

Kenntnisse und Grundlagen für eine qualifizierte  
Begleitung sowie Betreuung von Personen, die  
gerontopsychiatrische Veränderungen aufweisen.

Sie motivieren pflegebedürftige Bewohner und 
fördern das Wohlbefinden der Betroffenen.

 Die Betreu-  
 ungskraft 
§53b SGBXI

• Eine positive Einstellung gegenüber kranken,  
behinderten und älteren Menschen

• Soziale Kompetenz
• Psychische Stabilität
• gute Deutschkenntnisse

 Voraussetzungen 

 Tätigkeitsfelder 
• Stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen
• Seniorenwohnanlagen
• Geriatrische Kliniken
• Privathaushalte
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CBZ Computer-Bildungszentrum  
Schmitt & Partner GmbH

Erdinger Straße 84, 85356 Freising

• Tel. 08161 / 984 63 - 0
• Fax 08161 / 984 63 - 29
• freising@cbz-gruppe.de
• www.cbz-gruppe.de

 Veranstalter 
Sie erreichen uns vom P+R Parkplatz aus mit den Buslinien 
622 und 623.

 Anfahrt 

 Rahmen  
 Bedingungen 
Kurstermine

• Beginn: 29.04.2024
• Ende: 15.07.2024

Unterrichtszeiten

• 240 Unterrichtseinheiten 
Montag - Freitag: 08:15 - 15:25 Uhr

• Praktikum: 4 Wochen

Kosten / Förderung

• Kursgebühr: 1.569,60 €
• Die Teilnahme am Lehrgang kann durch die Agentur 

für Arbeit und das Jobcenter finanziell gefördert 
werden. Auskünfte erteilt die zustän-dige Agentur 
für Arbeit und das Jobcenter.

Abschlüsse / Zertifikate

• Abschluss nach bestandener Prüfung mit  
anerkanntem Zertifikat in Theorie und Praxis für die 
Beschäftigungskraft nach §53b.


